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(54) Bezeichnung: Schutzvorrichtung für das Nadelrohr einer Spritze

(57) Hauptanspruch: Schutzvorrichtung (1) für ein Nadelrohr
(2) einer Spritze, umfassend ein an einem Trägerelement (3)
für das Nadelrohr (2) schwenkbar ausgebildetes Gehäuse
(4), welches in der Schwenkebene des Gehäuses (4) eine
offene Gehäuseseite (5) aufweist, sodass das Nadelrohr (2)
nach Injektionsgebrauch zur Aufnahme in das Gehäuse (4)
einschwenkbar ist und wobei gehäuseseitig eine Halteein-
richtung (6) für das eingeschwenkte Nadelrohr (2) am Ge-
häuse (4) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Halteeinrichtung (6) aus einem in das Gehäuse (4) eindrück-
baren Element (7) besteht, welches im eingedrückten Zu-
stand die Nadelspitze (8) im Gehäuse (4) umschließt.
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Beschreibung

Technisches Umfeld

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schutzvorrichtung
für das Nadelrohr einer Spritze umfassend ein an
einem Trägerelement für das Nadelrohr schwenk-
bar ausgebildetes Gehäuse, welches in der Schwen-
kebene des Gehäuses eine offene Gehäuseseite
aufweist, sodass das Nadelrohr nach Injektionsge-
brauch zur Aufnahme in das Gehäuse einschwenk-
bar ist, und wobei gehäuseseitig eine Halteeinrich-
tung für das eingeschwenkte Nadelrohr an dem Ge-
häuse vorgesehen ist.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt, dass die Nadel einer Injekti-
onsspritze normalerweise ein mit einem hohlen Trä-
gerelement verbundenes mit einer Spritze versehe-
nes Metallrohr umfasst, das mit dem zylindrischen
Körper einer Spritze verbunden ist. Die vorliegen-
de Erfindung befasst sich mit dem Problem des
Metallrohrschutzes gegen Nadelstiche, insbesonde-
re nachdem eine Injektion am Körper eines Patienten
durchgeführt wurde, um Infektionen an Personen zu
vermeiden, die mit der Nadel nach der Behandlung in
Berührung kommen könnten. Wenn also eine zwei-
te Person mit Nadeln gestochen würde, nachdem sie
bei einer ersten Person verwandt wurde, kann es zu
Übertragungen von Krankheiten kommen. Daher ist
mit dem Gebrauch dieser Nadel eine beträchtliche
Gefahr insbesondere für diejenigen verbunden, die
normalerweise mit ihnen arbeiten, insbesondere für
Krankenhaus- und Arztpersonal. Die Entsorgung von
benutzten Nadeln als Abfall birgt auch eine Gefahr
für diejenigen, die mit den Abfallbehältern hantieren
oder sich diesen Behältern nähern.

[0003] Um diesem Problem zu entgegnen, ist bereits
aus der WO2009/007718A1 eine Schutzvorrichtung
für ein Nadelrohr einer Spritze bekannt. Bei dieser
aus dem Stand der Technik bekannten Schutzvor-
richtung befindet sich das Nadelrohr der Spritze an ei-
nem Trägerelement, welches von diesem aufgenom-
men wird. An das Trägerelement bzw. auf das Nadel-
rohr wird die Auslassdüse der Spritze gesteckt. Somit
ist die Schutzvorrichtung dann mit dem Spritzenkör-
per verbunden. Hierbei ist zum Schutz an dem Trä-
gerelement ein schwenkbar gehaltenes Gehäuse an-
geordnet, welches insbesondere in seiner Schwen-
kebene eine offene Gehäuseseite aufweist. Wird also
die Spritze in Benutzung genommen, um eine Injek-
tion vorzunehmen, wird das an dem Trägerelement
schwenkbar gelagerte Gehäuse weggeschwenkt, so-
dass das Nadelrohr frei ist, um dann auf diese Wei-
se die Injektion vorzunehmen. Nach der Injektion wird
das Gehäuse derart zurückgeschwenkt, dass durch
die offene Gehäuseseite die Nadel oder das Nadel-
rohr wieder in das Gehäuse einschwenkt, sodass

das Nadelrohr nach Injektionsgebrauch sich wieder in
dem Gehäuse befindet. Damit nach Gebrauch ein un-
freiwilliges Verschwenken des Gehäuseteils an dem
Trägerelement vermieden wird, sind nach dem Stand
der Technik Halteeinrichtungen in Form von Klem-
men oder Rasten an den Gehäusewänden des Ge-
häuses vorgesehen, die sich um das Nadelrohr ver-
krallen, um so ein unfreiwilliges herausschwenken
des Nadelrohres zu unterbinden.

[0004] Als nachteilig bei diesen nach dem Stand der
Technik bekannten Schutzvorrichtungen wird es an-
gesehen, dass insbesondere bereits schon bei nicht
benutzten Spritzen es zu Problemen kommen kann,
wobei hier zu erwähnen ist, dass die unbenutzten
Spritzen in Verpackungen aufbewahrt werden. Die
Spritzen werden hierbei nebeneinanderliegend in der
Verpackung aufbewahrt. Will man nun aus dieser
Verpackung eine oder mehrere Spritzen herausneh-
men, ergibt sich das Problem, dass die Nadeln selbst-
tätig hier aus den Gehäusen, die mit einer Folie abge-
deckt sind, herausspringen können, weil die Umver-
packung unsachgemäß geöffnet wird. Zudem ergibt
sich das Problem, dass die bekannten Haltevorrich-
tungen hier nicht die gewünschte geschützte Lage
des Nadelrohres in dem Gehäuse vorhalten, wobei es
immer noch dazu kommen kann, dass das Nadelrohr
beim unsachgemäßen Entsorgen aus dem Gehäuse
springen kann. Dies führt dazu, dass insbesondere
die Haltevorrichtung nicht erkennen lässt, dass eine
sichere Halterung der Nadel in dem Gehäuse vollzo-
gen wurde.

Aufgabe

[0005] Der Erfindung stellt sich somit das Problem,
eine Schutzvorrichtung für ein Nadelrohr einer Sprit-
ze derart weiterzubilden, welche insbesondere die
Nachteile der geschilderten Ausführungsform über-
windet, wobei die Schutzvorrichtung dahingehend
weitergebildet werden soll, dass diese wesentlich hy-
gienischer in der sog. Parkposition gestaltet ist.

Lösung

[0006] Erfindungsgemäß wird dieses Problem mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den
Unteransprüchen.

[0007] Die mit der Erfindung erreichten Vorteilte be-
stehen nun darin, dass aufgrund eines eindrückba-
ren Elementes in die Stirnseite des Gehäuses, wel-
ches die Nadelspitze sicher umgibt ein sichtbarer
Verschluss hergestellt werden kann, der auch gegen
ein ungewolltes herausschwenken der Nadel wirkt.

[0008] Erfindungsgemäß wird hierzu vorgeschlagen,
dass die Halteeinrichtung aus einem in das Gehäu-
se eindrückbaren Element besteht, welches im ein-
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gedrückten Zustand die Nadelspitze im Gehäuse um-
schließt. Das Element besteht hierbei aus einer ein-
schiebbaren Hülse, die am Boden der Gehäusestirn-
seite angeordnet ist. Die Hülse ist mittels trennbarer
Folienstege an der Gehäusestirnseite befestigt. Beim
Andrücken der Hülse, um den Verschluss herzustel-
len, reißen die Folienstege, sodass die Hülse leicht
und sicher in das Gehäuse eingeführt werden kann.

[0009] In Weiterbildung sind hierbei die Folienstege
an einer in die Gehäusestirnseite eingesetzten Innen-
hülse angeformt. Aufgrund dieser Ausbildung ist es
nun möglich, dass der Verschluss über die Innenhül-
se in die offene Stirnseite des Gehäuses leicht und
einfach montiert werden kann, indem einfach die In-
nenhülse mit der über die Folienstege angeformte
Hülse in die sogenannte Freistellung in das Gehäu-
se eingesetzt wird, wobei das eindrückbare als Hülse
ausgebildete Element über das Gehäuse hinaus ragt.
Ist das Nadelrohr in das Gehäuse eingeschwenkt, so
besteht nun die Möglichkeit, mit dem Daumen bei
Umgreifen des Gehäuses die Hülse in das Gehäu-
se derart einzudrücken, dass die Hülse das freie En-
de des Nadelrohrs aufnimmt. Aufgrund dieser Ausbil-
dung wird nun erreicht, dass ein ungewolltes Lösen
oder ungewolltes Verschwenken der Nadelspitze aus
dem Gehäuse unterbunden wird.

[0010] Nach einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung ist die Innenhülse an der Gehäuseinnen-
wand des Gehäuses formschlüssig einsetzbar. Dabei
weist die Hülse an ihrer Außenwand angeformte Füh-
rungsstege auf, die beim Eindrückvorgang oder beim
Einschubvorgang mit der Innenwandung der Innen-
hülse korrespondieren. Aufgrund dieser Ausbildung
wird erreicht, dass ein verkantungsfreies Einschie-
ben und sicheres Überstülpen der Nadelrohrspitze
erreicht wird.

[0011] Um diesen Überstülpungsvorgang noch zu
optimieren, weist die einschiebbare Hülse eine ko-
nisch geformte Aufnahmeöffnung für die Nadelrohr-
spitze auf. Um den Einfädelvorgang noch weiter zu
begünstigen, ist der Aufnahmeöffnung in Einschub-
richtung eine zweite konisch geformte Aufnahmeöff-
nung nachgestaltet, sodass zunächst die Nadelspit-
ze in den großen Konus einfährt, wobei sie dann
bei weiterem Eindringen in die Hülse in den zwei-
ten Konus mündet, der dann in den Durchmesserbe-
reich des Nadelrohrs übergeht. Aufgrund dieser Aus-
bildung wird ein sicherer Überstülpungsvorgang in
dem Gehäuse vorgehalten, der durch das Eindrücken
der Hülse vollzogen wird.

[0012] Nach einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung sind hierbei die Hülse mit der Innenhülse und
den verbindenden Folienstegen aus einem Spritz-
gussteil hergestellt.

Figurenliste

[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und
wird nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung der
Schutzvorrichtung mit entriegelter Haltevorrich-
tung,

Fig. 2 eine weitere perspektivische Darstellung
der Schutzvorrichtung mit eingedrückter verrie-
gelter Halteeinrichtung,

Fig. 3 eine geschnittene Ansicht der Schutzvor-
richtung im ausgeschwenkten Zustand des Na-
delrohrs,

Fig. 4 eine geschnittene Ansicht der Schutzvor-
richtung mit eingeschwenktem Nadelrohr und

Fig. 5 eine weitere geschnittene Ansicht der
Schutzvorrichtung mit eingedrückter Halteein-
richtung.

Ausführungsbeispiele

[0014] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen die erfindungs-
gemäße Schutzvorrichtung 1 für ein Nadelrohr 2 einer
nicht näher dargestellten Spritze, wobei die Schutz-
vorrichtung 1 ein Trägerelement 3 für das Nadelrohr
2 umfasst, indem das Nadelrohr 2 schwenkbar derart
ausgebildet ist, dass es in ein Gehäuse 4 einschwen-
ken kann. Das Gehäuse 4 weist in der Schwenke-
bene des Nadelrohres 2 eine offene Gehäuseseite 5
auf, sodass das Nadelrohr 2 nach Injektionsgebrauch
zur Aufnahme in das Gehäuse 4 einschwenkbar ist.
Dabei ist gehäuseseitig eine Halteeinrichtung 6 für
das eingeschwenkte Nadelrohr 2 am Gehäuse 4 vor-
gesehen.

[0015] Gemäß der Erfindung besteht hierbei die Hal-
teeinrichtung 6 aus einem in das Gehäuse 4 ein-
drückbaren Element 7, welches im eingedrückten Zu-
stand die Nadelspitze 8 im Gehäuse 4 umschließt,
wie dies in den Fig. 2 und Fig. 5 dargestellt ist. Das
Element 7 besteht hierbei aus einer einschiebbaren
Hülse 9, die am Boden 10 der Gehäusestirnseite an-
geordnet ist. Die Hülse 9 ist hierbei mittels trennba-
rer Folienstege 11 an der Gehäusestirnseite befes-
tigt. Die einzelnen Folienstege 11 sind hierbei insbe-
sondere in der Fig. 1 zu erkennen, wo sie die Hülse
9 in der nicht verriegelten Situation an der Gehäuse-
stirnseite halten. Ist das Nadelrohr 2 in das Gehäu-
se eingeschwenkt und wird ein Druck auf die Hülse
9 ausgeübt, indem beispielsweise mit dem Daumen
auf die Hülse 9 gedrückt wird, so reißen die Folien-
stege 11, um den Verschiebevorgang für die Hülse 9
freizugeben.

[0016] Hierbei sind die Folienstege 11 an eine in die
Gehäusestirnseite eingesetzte Innenhülse 12 ange-
formt, die insbesondere in den beiden Fig. 1 und
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Fig. 4 in der geschnittenen Darstellung näher zu er-
kennen ist. Die Innenhülse 12 ist an der Gehäusein-
nenwand des Gehäuses 4 formschlüssig eingesetzt.
Die Hülse 9, die zur Aufnahme der Nadelrohrspitze 8
bestimmt ist, weist hierbei an ihrer Außenwand ange-
formte Führungsstege 13 auf, wie diese insbesonde-
re in der Fig. 1 in der Perspektive näher zu erkennen
sind. Diese Führungsstege 13 korrespondieren hier-
bei beim Eindrück- oder Einschiebevorgang mit der
Innenwandung 14 der Innenhülse 12. Aufgrund die-
ser Ausbildung wird erreicht, dass insbesondere ein
verkantungsfreies und zielgerichtetes Drücken oder
Einschieben der Hülse 9 in das Gehäuse 4 sicherge-
stellt wird, sodass auch die Nadelrohrspitze 8 exakt in
die Hülse 9 eindringt. Um dies weiter zu begünstigen,
weist die einschiebbare Hülse 9 eine konisch geform-
te Aufnahmeöffnung 15 für die Nadelrohrspitze 8 auf.
Diese ist insbesondere in der Fig. 4 und Fig. 5 näher
zu erkennen. Um den Einfädelvorgang weiter zu be-
günstigen, ist der Aufnahmeöffnung 15 in Einschie-
berichtung eine zweite konisch geformte Aufnahme-
öffnung 16 nachgeschaltet, sodass dadurch der Ein-
fädelvorgang wesentlich begünstigt wird und die Na-
delspitze 8 nach Durchdringen der zweiten geform-
ten Aufnahmeöffnung 16 in den Durchmesserbereich
des Nadelrohrs einmündet, wie dies aus der Fig. 5
ersichtlich ist.

[0017] Nach einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung sind die Hülse 9 mit der In-
nenhülse 12 und den verbindenden Folienstegen 11
aus einem Spritzgussteil hergestellt. Aufgrund dieser
Ausbildung wird nun erreicht, dass wenn die Schutz-
vorrichtung 1 entsprechend mit einer Halteeinrich-
tung ausgestattet werden soll, diese einfach in die
stirnseitige Öffnung des Gehäuses 4 eingesetzt wer-
den kann, wobei durch einfaches Eindrücken der ein-
schiebbaren Hülse 9 die Verriegelung der Nadelrohr-
spitze 8 in dem Gehäuse 4 vorgenommen wird.

Bezugszeichenliste

1 Schutzvorrichtung

2 Nadelrohr

3 Trägerelement

4 Gehäuse

5 offene Gehäuseseite

6 Halteeinrichtung

7 Eindrückbares Element

8 Nadelspitze

9 Hülse

10 Boden

11 Foliensteg

12 Innenhülse

13 Führungssteg

14 Innenwandung

15 Erste Aufnahmeöffnung

16 Zweite Aufnahmeöffnung
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Schutzansprüche

1.   Schutzvorrichtung (1) für ein Nadelrohr (2) ei-
ner Spritze, umfassend ein an einem Trägerelement
(3) für das Nadelrohr (2) schwenkbar ausgebildetes
Gehäuse (4), welches in der Schwenkebene des Ge-
häuses (4) eine offene Gehäuseseite (5) aufweist,
sodass das Nadelrohr (2) nach Injektionsgebrauch
zur Aufnahme in das Gehäuse (4) einschwenkbar ist
und wobei gehäuseseitig eine Halteeinrichtung (6) für
das eingeschwenkte Nadelrohr (2) am Gehäuse (4)
vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Halteeinrichtung (6) aus einem in das Gehäuse (4)
eindrückbaren Element (7) besteht, welches im ein-
gedrückten Zustand die Nadelspitze (8) im Gehäuse
(4) umschließt.

2.   Schutzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Element (7) aus einer ein-
schiebbaren Hülse (9) besteht.

3.  Schutzvorrichtung nach Anspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hülse (9) am Bo-
den (10) der Gehäusestirnseite angeordnet ist.

4.  Schutzvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (9) mit-
tels trennbaren Folienstegen (11) an der Gehäuse-
stirnseite befestigt ist.

5.  Schutzvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Folienstege
(11) an einer in die Gehäusestirnseite eingesetzten
Innenhülse (12) angeformt sind.

6.  Schutzvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Innenhülse (12)
an der Gehäuseinnenwand des Gehäuses (4) form-
schlüssig eingesetzt ist.

7.  Schutzvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (9) an ih-
rer Außenwand angeformte Führungsstege (13) auf-
weist, die beim Eindrück- oder Einschubvorgang mit
der Innenwandung (14) der Innenhülse (12) korre-
spondieren.

8.  Schutzvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die einschiebba-
re Hülse (9) eine konisch geformte Aufnahmeöffnung
(15) für die Nadefrohrspitze (8) aufweist.

9.  Schutzvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufnahmeöff-
nung (15) in Einschubrichtung eine zweite konisch
geformte Aufnahmeöffnung (16) nachgeschaltet ist.

10.  Schutzvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite ko-

nisch geformte Aufnahmeöffnung (16) in den Durch-
messerbereich des Nadelrohres (2) mündet.

11.  Schutzvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Hülse (9) mit
der Innenhülse (12) und den verbindenden Folienste-
gen (11) aus einem Spritzgußteil hergestellt sind.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 20 2018 107 052 U1    2019.03.14

8/11



DE 20 2018 107 052 U1    2019.03.14

9/11



DE 20 2018 107 052 U1    2019.03.14

10/11



DE 20 2018 107 052 U1    2019.03.14

11/11


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

